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1    Rechtsgrundlagen  
    

  Baugesetzbuch 

 

 (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634) 

    

  Baunutzungsverordnung  (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786)  

    

  Planzeichenverordnung  (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057); die 
im nachfolgenden Text zitierten Nummern beziehen sich auf den An-
hang zur PlanZV 

    

  Landesbauordnung für 
Baden-Württemberg 

 (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. S. 416), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.11.2017 (GBl. S. 612, 613)  

    

  Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg 

 (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. BW S. 581, ber. 
S. 698), zuletzt geändert durch Verordnung vom 23.02.2017 (GBl. 
S. 99) 

    

  Bundesnaturschutzgesetz   (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 15.09.2017 (BGBl. I S. 3434) 

    

  Naturschutzgesetz Ba-
den-Württemberg 

 (NatSchG Baden-Württemberg) vom 23.06.2015 (GBl. 2015 
S. 585), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.11.2017 (GBL. 
S 597) 

    

  Bundes-Immissions-
schutzgesetz 

 (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 
(BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2017 
(BGBl. I S. 2771) 
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2    Planungsrechtliche Festsetzungen (PF) mit Zeichen-
erklärung 

    

    Mischgebiet  

Die Nutzungen nach § 6 Abs. 2 Nr. 5 BauNVO (Anlagen für Verwal-
tungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke können nur ausnahmsweise zugelassen werden 
(§ 1 Abs. 5 BauNVO).  

Die Nutzungen nach § 6 Abs. 2 Nr. 6-8 BauNVO (Gartenbaubetriebe, 
Tankstellen, Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 
BauNVO in den Teilen des Gebiets, die überwiegend durch gewerb-
liche Nutzungen geprägt sind) sind nicht zulässig (§ 1 Abs. 5 
BauNVO).  

Die Nutzung nach § 6 Abs. 3 BauNVO (Vergnügungsstätten im Sinne 
des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO außerhalb der in Abs. 2 Nr. 8 BauNVO 
bezeichneten Teile des Gebiets) wird nicht Bestandteil der Änderung 
und Erweiterung des Bebauungsplanes (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO). 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 6 BauNVO; Nr. 1.2.2. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung) 

    

  GR  ... m2 

 

 Zulässige Grundfläche als Höchstmaß bezogen auf die jewei-
lige überbaubare Grundstücksfläche sowie den jeweiligen Ge-
samtbaukörper (Hauptgebäude) 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 Abs. 2 
BauNVO; Nr. 2.6. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

  Überschreitung der 
Grundfläche  

 Die zulässige Grundfläche darf neben der in § 19 Abs. 4 Satz 2 
BauNVO getroffenen Vorschrift durch nicht vollflächig versiegelte 

 Stellplätze und 

 Zufahrten zu Stellplätzen und Garagen  

um weitere 50 % überschritten werden. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 19 Abs. 4 BauNVO) 

    

MI 
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  Z .... 

 

 Zahl der Vollgeschoße als Höchstmaß  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 3 u. § 20 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.7. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

  WH .... m 

 

 Mittlere traufseitige Wandhöhe als Höchstmaß 

Bestimmung der WH: Mittelwert (arithmetischer) aus minimalem 
(bergseitigem) und maximalem (talseitigem) Abstand zwischen 
Oberkante des natürlichen Geländes und 

 bei Hauptgebäuden mit Satteldach bzw. Walmdach: dem 
Schnittpunkt der Außenwand (außen) mit der Dachhaut (au-
ßen)  

Die Werte für den bergseitigen und talseitigen Abstand sind je-
weils in der Mitte (zwischen den Giebelseiten) von sich gegen-
überliegenden Traufseiten des Hauptgebäudes zu messen.  

Sofern zulässige, untergeordnete Widerkehre, Zwerchgiebel oder 
Dachaufbauten im Bereich des Schnittpunktes der Außenwand 
mit der Dachhaut liegen, ist die Verbindungslinie zwischen den 
nächst gelegenen entsprechenden Schnittpunkten außerhalb sol-
cher Bauteile maßgeblich. Dies gilt nicht für zulässige, jedoch 
nicht mehr als untergeordnet einzustufende Widerkehre, Zwerch-
giebel oder Dachaufbauten, die im Bereich des Schnittpunktes der 
Außenwand mit der Dachhaut liegen. Hier ist die Wandhöhe am 
Schnittpunkt der Außenwand (außen) mit der Dachhaut (außen) 
des Widerkehres, Zwerchgiebels oder Dachaufbaus zu messen. 
Untergeordnet sind diese Bauteile dann, wenn sie nicht mehr als 
50% der Hausbreite, gemessen jeweils an den Außenkanten der 
sich gegenüberliegenden Hauswände, einnehmen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 BauNVO; 
siehe Planzeichnung) 

    

  FH .... m 

 

 Firsthöhe als Höchstwert  

Bestimmung der FH: Abstand zwischen Oberkante des natürlichen 
Geländes und bei Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen mit 
Sattel- bzw. Walmdach: der Oberkante des Dachfirstes in der 
Mitte des höchsten Firstes des Gebäudes senkrecht nach unten ge-
messen. 
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(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.8. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

  o  Offene Bauweise  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 1 BauNVO; Nr. 3.1. PlanZV; 
siehe Planzeichnung) 

    

    Nur Einzelhäuser zulässig  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 2 BauNVO; Nr. 3.1.1. PlanZV; 
siehe Planzeichnung) 

    

    Baugrenze 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 23 Abs. 1 u. 3 BauNVO; Nr. 3.5. 
PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

    Umgrenzung von Flächen für Garagen und/oder Carports; Ga-
ragen und/oder Carports sind nur innerhalb dieser Flächen (und 
innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen) zulässig.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; § 12 BauNVO; Nr. 15.3. PlanZV; siehe 
Planzeichnung) 

    

  Höchstzulässige Zahl der 
Wohnungen in Wohnge-
bäuden  

 Die höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden be-
trägt 3 pro Einzelhaus.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)  

    

  Nebenanlagen und sons-
tige bauliche Anlagen  

 

 In dem Baugebiet sind die gemäß § 14 BauNVO zulässigen Ne-
benanlagen, und nicht überdachte Stellplätze auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen bzw. außerhalb der Flächen für 
Garagen und/oder Carports zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12, 14 u. 23 BauNVO) 

    

E 

GA 
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  Unterirdische Bauweise 
von Niederspannungslei-
tungen 

 Niederspannungsleitungen sind ausschließlich in unterirdischer 
Bauweise zulässig.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 

    

  Versickerung von Nieder-
schlagswasser in dem 
Baugebiet  

 

 In dem Baugebiet ist Niederschlagswasser, das über die Dachflä-
chen anfällt, soweit dies auf Grund der Bodenbeschaffenheit mög-
lich ist, auf dem Grundstück über die belebte Bodenzone (z.B. 
Muldenversickerung, Flächenversickerung) in den Untergrund zu 
versickern.  

Nicht sickerfähiges Wasser vor Ort versickert in den Vorfluter der 
"Schwarzach". Die Versickerung von Niederschlagswasser über Si-
ckerschächte ist nicht zulässig. Die Ableitung in das Kanalnetz ist 
auf das unumgängliche Maß zu beschränken. 

Für alle baukonstruktiven Elemente, die großflächig mit Nieder-
schlagswasser in Berührung kommen (z.B. Dachdeckungen, je-
doch nicht Rinnen, Fallrohre, Geländer etc.) sind Oberflächen aus 
Zink, Titan-Zink, Kupfer oder Blei unzulässig, sofern diese Ober-
flächen nicht mit geeigneten anderen Materialien (z.B. Kunst-
stoff-Beschichtung) dauerhaft gegen Niederschlagswasser abge-
schirmt werden.  

(§ 9 Abs. 1 Nrn. 14 u. 20 BauGB) 

    

  Bodenbeläge in dem 
Baugebiet  

 In dem Baugebiet (private Grundstücke) sind für  

 Stellplätze und 

 Zufahrten und andere untergeordnete Wege 

ausschließlich wasserdurchlässige Beläge (z.B. in Splitt verlegtes 
Pflaster mit Rasenfuge, Drainfugenpflaster, Rasengittersteine, 
Schotterrasen, Kiesflächen) zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    

  Pflanzungen in dem 
Baugebiet (privates 
Grundstück)  

 Pflanzungen: 

 Für die Pflanzungen in dem Baugebiet sind standortge-
rechte, heimische Bäume und Sträucher aus der unten ge-
nannten Pflanzliste zu verwenden. 
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 Auf max. 5 % der Grundstücksfläche sind auch Sträucher, 
die nicht in der u.g. Pflanzliste festgesetzt sind, zulässig 
(z.B. Ziersträucher, Rosen-Züchtungen). 

 Innerhalb des Geltungsbereiches sind mindestens 2 Laub-
bäume aus der u.g. Pflanzliste zu pflanzen. Abgehende 
Bäume sind durch eine entsprechende Neupflanzung zu er-
setzten. 

 Im Übergangsbereich zur freien Landschaft und in Berei-
chen, die an öffentliche Flächen angrenzen, sind Hecken aus 
Nadelgehölzen unzulässig. 

 Unzulässig sind Gehölze, die als Zwischenwirt für die Erkran-
kungen im Obst- und Ackerbau gelten, speziell die in der 
Verordnung zur Bekämpfung der Feuerbrandkrankheit (Feu-
erbrandverordnung vom 20.12.1985, BGBl. I, 1985 
S. 2551, zuletzt geändert durch Artikel 3 § 5 des Gesetzes 
vom 13.12.2007, BGBl. I S. 2930) genannten. 

Für das Baugebiet festgesetzte Pflanzliste: 
    

   Bäume 1. Wuchsklasse   

   Spitz-Ahorn  Acer platanoides 
   Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 
   Schwarz-Erle Alnus glutinosa 
   Grau-Erle Alnus incana 
   Hänge-Birke Betula pendula 
   Rotbuche Fagus sylvatica 
   Silber-Pappel Populus alba 
   Gewöhnliche Esche Fraxinus excelsior 
   Zitter-Pappel Populus tremula 
   Stiel-Eiche Quercus robur 
   Berg-Ulme Ulmus glabra 
   Sommer-Linde Tilia platyphyllos 
     

   Bäume 2. Wuchsklasse   

   Obsthochstämme  
   Feld-Ahorn Acer campestre 
   Hainbuche Carpinus betulus 
   Vogel-Kirsche Prunus avium 
   Sal-Weide Salix caprea 
   Fahl-Weide Salix rubens 
   Vogelbeere Sorbus aucuparia 
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   Sträucher  

   Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
   Gewöhnlicher Hasel Corylus avellana 
   Eingriffliger Weißdorn Crataegus monogyna 
   Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
   Faulbaum Frangula alnus 
   Gewöhnlicher Liguster Ligustrum vulgare 
   Heckenkirsche Lonicera xylosteum 
   Gewöhnliche Traubenkirsche Prunus padus subsp. padus 
   Schlehe Prunus spinosa 
   Echter Kreuzdorn Rhamnus cathartica 
   Hunds-Rose Rosa canina 
   Ohr-Weide Salix aurita 
   Grau-Weide Salix cinerea 
   Purpur-Weide Salix purpurea 
   Roter Holunder Sambucus racemosa 
   Fahl-Weide Salix rubens 
   Mandel-Weide Salix triandra 
   Korb-Weide Salix viminalis 
   Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
   Trauben-Holunder Sambucus racemosa 
   Wolliger Schneeball Viburnum lantana 
   Gewöhnlicher Schneeball Viburnum opulus 

   (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

    

    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 1. Änderung und 
1. Erweiterung des Bebauungsplanes "Tobel I" der Gemeinde 
Bodnegg  

(§ 9 Abs. 7 BauGB; Nr. 15.13. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

    Bereich der 1.  Änderung des Bebauungsplanes "Tobel I" 

Die Inhalte des Bebauungsplanes "Tobel I" (Fassung vom 
10.10.2003, rechtsverbindlich seit 19.12.2003) sowie alle Än-
derungen, Ergänzungen oder Erweiterungen, die sich auf diesen 
Bebauungsplan beziehen, werden für diesen Bereich vollständig 
durch diese 1. Änderung und 1. Erweiterung des Bebauungspla-
nes "Tobel I" ersetzt.  

(§ 9 Abs. 7 BauGB; siehe Planzeichnung); 
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3    Örtliche Bauvorschriften (ÖBV) gemäß § 74 LBO  
mit Zeichenerklärung 

    

    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der örtlichen Bau-
vorschriften zur 1. Änderung und 1. Erweiterung des Bebauungs-
planes "Tobel I" der Gemeinde Bodnegg  

(§ 9 Abs. 7 BauGB, Nr. 15.13. PlanZV; siehe Planzeichnung)  

    

  Dachformen  Alle vorgeschriebenen Dachformen gelten nur für Dächer von 
Hauptgebäuden. Für deutlich untergeordnete Bauteile dieser Dä-
cher (z.B. Gaupen, Zwerchgiebel) sind andere Dachformen zuläs-
sig. Untergeordnet sind diese Bauteile dann, wenn sie nicht mehr 
als 50% der Hausbreite, gemessen jeweils an den Außenkanten 
der sich gegenüberliegenden Hauswände, einnehmen.  

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

  SD/WD  Dachform alternativ Satteldach und Walmdach (letzteres auch 
als Zeltdach oder so genanntes Krüppelwalmdach zulässig).  

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO; siehe Planzeichnung) 

    

  DNSD 18 - 42° 

DNWD 12 - 24° 

 Dachneigung; Winkel zwischen der Horizontalen und der Ebene 
des Daches als Mindest- und Höchstmaß; gilt für das Dach des 
Hauptgebäudes und für Widerkehre und Zwerchgiebel ab 6,00 m 
Breite (Außenkante Außenwand). Die Dachneigung von Wider-
kehren muss mit der des zugehörigen Hauptgebäudes identisch 
sein. 

Die Dach-Ebenen der jeweiligen Baukörper von Hauptgebäuden 
sind in der gleichen Dachneigung auszuführen.  

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO; siehe Planzeichnung) 

    

  Solar- und Fotovoltaik-
anlagen auf Dächern 

 

 Thermische Solar- und Fotovoltaikanlagen sind der gewählten 
Dachneigung entsprechend parallel zur Dachfläche, auf der sie 
befestigt werden, auszuführen. Dies gilt nicht für Flach- und Pult-
dächer, wie sie z.B. bei Garagen zulässig sind. Bei Flachdächern 
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können thermische Solar- bzw. Fotovoltaikanlagen aufgeständert 
werden, sofern sie durch die Attika verdeckt bleiben. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO; siehe Planzeichnung) 

    

  Materialien   Als Dachdeckung für geneigte Dächer von  

 Hauptgebäuden  

 Garagen sowie 

 sonstigen Nebengebäuden mit mehr als 200 m3 Brutto-
Rauminhalt 

ab einer Dachneigung von 20° sind ausschließlich Dachplatten 
(kleinteilige Schuppendeckung wie z.B. Dachziegel, Dachpfan-
nen, Betondachsteine etc.) zulässig.  

Für Dachflächen, die der Gewinnung von Sonnenenergie dienen, 
sind darüber hinaus Materialien zulässig, die für diese Anlagen 
(Sonnenkollektoren, Fotovoltaik-Anlagen) üblich bzw. erforder-
lich sind. 

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungs-Teile, Abdichtungs-
Elemente etc.) sind darüber hinaus andere Materialien zulässig. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

  Farben   Als Farbe für Dächer sind nur rote bis rotbraune sowie betongraue 
bis anthrazitgraue Töne zulässig, dies gilt nicht für begrünte Dä-
cher. Für Dachflächen, die der Gewinnung von Sonnenenergie 
dienen, sind die Farben zulässig, die für entsprechende Anlagen 
(Sonnenkollektoren, Fotovoltaik-Anlagen) üblich bzw. erforder-
lich sind. Für untergeordnete Bauteile (Verbindungs-Teile, Ab-
dichtungs-Elemente etc.) sind darüber hinaus andere Farben zu-
lässig. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

  Anzahl der Stellplätze in 
dem Baugebiet  

 Die Anzahl der nachzuweisenden Stellplätze pro Wohnung in dem 
Baugebiet beträgt zwei. Für andere Nutzungen als Wohnen blei-
ben die gesetzlichen Vorschriften unbenommen. 

(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO) 
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4    Hinweise und Zeichenerklärung  
    

    Weiterführende Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes "Tobel" der Gemeinde Bodnegg (siehe Plan-
zeichnung); 

    

    Bestehendes Gebäude zur Zeit der Planaufstellung (siehe Plan-
zeichnung)  

    

    Bestehende Grundstücksgrenzen zur Zeit der Planaufstellung 
(siehe Planzeichnung) 

    

    Bestehende Flurstücksnummer (beispielhaft aus der Plan-
zeichnung) 

    

    

    Vorhandenes (natürliches) Gelände; Darstellung der Höhen-
schichtlinien (beispielhaft aus der Planzeichnung, siehe Plan-
zeichnung) 

    

  Natur- und Artenschutz  Die Außenbeleuchtung sollte in den Nachtstunden soweit als aus 
Gründen der Verkehrssicherheit möglich abgeschaltet oder be-
darfsweise über Bewegungsmelder gesteuert werden. 

Zäune sollten zum Gelände hin einen Abstand von mind. 0,15 m 
zum Durchschlüpfen von Kleinlebewesen aufweisen. 

Die Errichtung von Regenwasser-Auffangbecken (Zisternen) sowie 
eines Komposts wird empfohlen. 

Bei der Pflanzung von Bäumen ist das Nachbarrechtsgesetz zu 
berücksichtigen. 

Vorhandene Gehölze sollten möglichst erhalten und während der 
Bauzeit durch entsprechende Baumschutzmaßnahmen vor Verlet-
zungen im Kronen- und Wurzelbereich gesichert werden. Um zu 
vermeiden, dass Verbotstatbestände im Sinne des § 44 Abs. 1 

 
560 

  560,5 
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BNatSchG erfüllt werden, müssen vorhandene Gehölze außerhalb 
der Brutzeit von Vögeln (d.h. zwischen dem 01.10. und 28.02.) 
gerodet werden. 

    

  Artenschutz  Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, die Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten besonders geschützter Arten zu zerstören sowie 
streng geschützte Arten und europäische Vogelarten während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wan-
derungszeit erheblich zu stören. Um das Eintreten eines Verbots-
Tatbestandes im Sinne des § 44 BNatSchG zu verhindern, ist da-
her vor dem Abriss von Gebäuden (insbesondere Wirtschaftsge-
bäuden/Scheunen) sowie vor der Rodung alter Bäume zu prüfen, 
ob diese von besonders geschützten Tieren bewohnt werden. Der 
Abriss bzw. die Rodung sollte im Falle eines Nachweises im Win-
ter-Halbjahr erfolgen und mit der Unteren Naturschutzbehörde 
des Landratsamtes Ravensburg abgestimmt werden. 

    

    Biotop im Sinne des § 30 BNatSchG, ("Sägeweiher Tobel", 
Nr.  183244360306) außerhalb des Geltungsbereiches (siehe 
Planzeichnung); 

    

  Grundwasserdichte Un-
tergeschoße 

 Auf Grund der umzusetzenden Versickerungssysteme in Verbin-
dung mit der Bodenbeschaffenheit in bestimmten Teilbereichen 
ist innerhalb des Baugebietes mit einem Vernässen des Arbeits-
raumes zu rechnen. Die Gebäude sollten daher mit einem grund-
wasserdichten Untergeschoß ausgeführt werden.  

    

  Versickerungsanlagen für 
Niederschlagswasser 

 Die unter "Versickerung von Niederschlagswasser in dem Bauge-
biet" genannten üblichen Vorgaben zur Bemessung, Planung und 
(konstruktiver) Ausführung von Sickeranlagen sind u.a. dem Ar-
beitsblatt DWA-A 138 (4/2005) und dem Leitfaden "Naturver-
trägliche Regenwasserbewirtschaftung" des Landes Baden-Würt-
temberg zu entnehmen.  
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Bemessung und konstruktive Ausführung der Versickerungsanla-
gen für Niederschlagswasser sind regelmäßig im bauaufsichtli-
chen Verfahren nachzuweisen (Darstellung im Baugesuch). Dabei 
sollten u.a. folgende Maßgaben Beachtung finden:  

 Mindestgröße 15 % der anzuschließenden versiegelten Flä-
che 

 Tiefe max. 0,30 m 

 Überlastungshäufigkeit max. 0,2 (d.h. im Durchschnitt max. 
1 mal in 5 Jahren) 

 Ausbildung als Einzelmulde oder vernetzte Mulden 

 Lage und Gebäudeabstand nach den Vorgaben des ATV-
DVWK-A 138, Ziff. 3.2.2  

 Zufluss zur Versickerungsanlage für Niederschlagswasser 
möglichst oberflächig über bewachsenen Oberboden, Rinnen 
aus verfugten Pflastersteinen, o.ä. 

 Bei unzureichend versickerungsfähigem Untergrund sind so 
genannte Mulden-Rigolen-Elemente nach ATV-DVWK-
A 138, Ziff. 3.3.3 sinnvoll. 

 Der Einbau einer Zisterne entbindet nicht vom Bau einer Ver-
sickerungsanlage für Niederschlagswasser. 

 Notüberläufe der privaten Sickeranlagen müssen an das öf-
fentliche Notüberlaufsystem angeschlossen werden (techni-
sche Informationen sind über die kommunale Bauverwal-
tung erhältlich). 

Während der Bauzeit sollten die für die Versickerung vorgesehe-
nen Flächen wie folgt vor Verdichtung geschützt werden:  

 keine Lagerung von Baumaterialien und Bodenaushub 

 kein Befahren  

 keine Nutzung als Waschplatz jeglicher Art 

Zur fachgerechten Planung und Bauüberwachung der Versicke-
rungsanlagen für Niederschlagswasser ist das Hinzuziehen eines 
Fach-Ingenieurs sinnvoll. 

Das Versickern von Niederschlagswasser stellt eine Gewässernut-
zung dar, die grundsätzlich einer rechtlichen Erlaubnis durch das 
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zuständige Landratsamt bedarf. Inwiefern im Einzelfall eine er-
laubnisfreie Versickerung durchgeführt werden kann (Verordnung 
über die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser) sollte 
von der Bauherrschaft bei dem zuständigen Landratsamt in Er-
fahrung gebracht werden. 

In privaten Grundstücken darf nur unverschmutztes Nieder-
schlagswasser versickert werden. Zur Vermeidung einer Verunrei-
nigung des Niederschlagswassers sollte auf Tätigkeiten wie z.B. 
Autowäsche, andere Reinigungsarbeiten, Be- und Entladungsar-
beiten gefährlicher Stoffe etc. verzichtet werden.  

Auch für die nicht großflächigen baukonstruktiven Elemente sollte 
auf die Verwendung von Oberflächen aus Zink, Titan-Zink, Kupfer 
oder Blei verzichtet werden. Als Alternativen für Rinnen und Fall-
rohre stehen Chrom-Nickel-Stähle (Edelstahl), Aluminium, Kunst-
stoffe oder entsprechende Beschichtungen zur Verfügung. 

    

  Bodenschutz  Um den sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Bo-
den sicherzustellen wird empfohlen, ein Bodenmanagementkon-
zept zu erstellen und die Bauausführung bodenkundlich begleiten 
zu lassen. Das Bodenmanagementkonzept sollte folgende Punkte 
umfassen: Feststellung der physikalischen Eigenschaften des aus-
zuhebenden Bodens; Erdmassenberechnungen (getrennt nach A-
, B-, C-Horizont); Mengenangaben bezüglich künftiger Verwen-
dung des Bodens; direkte Verwendung (im Baugebiet, außerhalb 
des Baugebietes); Trennung von Oberboden und kulturfähigem 
Unterboden bei Ausbau und Lagerung; Zwischenlagerung (Anlage 
von Mieten nach der DIN 19731); Maßnahmen zur Vermeidung 
und zur Beseitigung von Bodenverdichtungen; Ausweisung von 
Lagerflächen sowie Ausweisung von Tabuflächen (keine bausei-
tige Beanspruchung). Informationen zum Bodenschutz bei Bau-
maßnahmen enthält der Flyer "Bodenschutz beim Bauen", der als 
pdf auf der Homepage des Landratsamtes Ravensburg verfügbar 
ist. 

Die DIN 19731 ("Bodenbeschaffenheit – Verwertung von Boden-
material") und DIN 18915 ("Vegetationstechnik im Landschafts-
bau – Bodenarbeiten") sind bei der Bauausführung einzuhalten. 

    



 Gemeinde Bodnegg    1. Änderung und 1. Erweiterung des Bebauungsplanes  
"Tobel I" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 

 Textteil (Entwurf) mit 38 Seiten, Fassung vom 14.02.2018 

Seite 16 

  Barrierefreies Bauen  Im Zuge der Planung und Umsetzung von Bauvorhaben sollte 
durch den Bauherren die Möglichkeit der Umsetzung barriere-
freier Wohnungen in den Erdgeschoßen der geplanten Gebäude 
geprüft und in Betracht gezogen werden. 

    

  Brandschutz  Für die Zufahrten gilt die "Verwaltungsvorschrift über Flächen für 
Rettungsgeräte der Feuerwehr auf Grundstücken" in der jeweils 
aktuellen Fassung (VwV Feuerwehrflächen). 

Für die Ermittlung der Löschwasserversorgung gilt das Regelwerk 
der DVGW Arbeitsblatt W 405. 

Als Hydranten sollten Überflurhydranten DN 100 vorgesehen wer-
den. Die Abstände der Hydranten zueinander sollten 100-200 m 
nicht überschreiten. 

Gewerbebetriebe, die auf Grund der Brandlasten die Löschwasser-
versorgung aus der öffentlichen Wasserversorgung überschreiten, 
sollten für den Objektschutz selbstständig genügend Löschwasser 
(z.B. Zisterne) vorhalten.  

    

  Ergänzende Hinweise  Auf Grund der Beschaffenheit des Baugrundes der näheren Um-
gebung kann von einer Bebaubarkeit im überplanten Bereich 
ausgegangen werden. Den Bauherren wird darüber hinaus emp-
fohlen, im Rahmen der Bauvorbereitungen eigene Erhebungen 
durchzuführen (z.B. Schürfgruben, Bohrungen). 

Sollten bei Erdarbeiten Funde (beispielsweise Scherben, Metall-
teile, Knochen) und Befunde (z.B. Mauern, Gräber, Gruben, 
Brandschichten) entdeckt werden, ist das Landesamt für Denk-
malpflege beim Regierungspräsidium Stuttgart (Abt. 8) unver-
züglich zu benachrichtigen. Fund und Fundstelle sind bis zur sach-
gerechten Begutachtung, mindestens bis zum Ablauf des 4. Werk-
tags nach Anzeige, unverändert im Boden zu belassen. Die Mög-
lichkeit zur fachgerechten Dokumentation und Fundbergung ist 
einzuräumen (gem. § 20 des Denkmalschutzgesetzes (DSchG)). 
Werden bei Aushubarbeiten Verunreinigungen des Bodens fest-
gestellt (z.B. Müllrückstände, Verfärbungen des Bodens, auffälli-
ger Geruch o.ä.), ist das zuständige Landratsamt unverzüglich zu 
benachrichtigen.  
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Auf die Lage der erforderlichen Hauskontrollschächte ist unabhän-
gig von der festgesetzten Baugrenze bzw. den ggf. festgesetzten 
Flächen für Garagen, Nebenanlagen oder Stellplätze zu achten. 
Die Schächte sind von Bebauung bzw. Versiegelung jeglicher Art 
freizuhalten. 

Auf Grund der angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen 
ist mit der Einwirkung von vorübergehenden belästigenden Ge-
ruchs-Immissionen (z.B. durch Aufbringen von Flüssigdung, 
Pflanzenschutzmitteln etc.) sowie Lärm-Immissionen (z.B. Trak-
torengeräusche, Kuhglocken etc.) zu rechnen. 
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5  Satzung 
 

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBl. BW S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Verordnung vom 23.02.2017 (GBl. 
S. 99), § 74 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 
(GBl. S. 357, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.11.2017 (GBl. S. 612, 613), der Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) sowie 
der Planzeichenverordnung (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057), hat der Gemeinderat der Gemeinde Bodnegg die 1. Ände-
rung und 1. Erweiterung des Bebauungsplanes "Tobel I" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu in öffentli-
cher Sitzung am ...................... beschlossen. 

 
 § 1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich der 1. Änderung und 1. Erweiterung des Bebauungsplanes "Tobel I" und der 
örtlichen Bauvorschriften hierzu ergibt sich aus deren zeichnerischem Teil vom 14.02.2018 

 
 § 2 Bestandteile der Satzung  

Die 1. Änderung und 1. Erweiterung des Bebauungsplanes "Tobel I" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 
bestehen aus der Planzeichnung und dem Textteil vom 14.02.2018. 

Der 1. Änderung und 1. Erweiterung des Bebauungsplanes und den örtlichen Bauvorschriften hierzu werden 
die jeweilige Begründung vom 14.02.2018 beigefügt, ohne deren Bestandteil zu sein. Die bisherigen Inhalte 
(Fassung vom 10.10.2003, rechtsverbindlich seit 19.12.2003) innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches 
werden durch die nunmehr festgesetzten Inhalte vollständig ersetzt.  

 
 § 3 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 75 LBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den auf Grund von § 74 LBO 
erlassenen örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt. Zuwiderhandeln kann mit Geldbußen bis zu 
100.000,- € (Einhunderttausend Euro) belegt werden.  

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig die Vorschriften  

 zu den Dachformen 

 zur Dachneigung 

 zu den Solar- und Fotovoltaikanlagen auf Dächern 

 zu den Materialien 

 zu den Farben 
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 zur Anzahl der Stellplätze im Baugebiet 

nicht einhält oder über- bzw. unterschreitet.  

 
 § 4 In-Kraft-Treten 

Die 1. Änderung und 1. Erweiterung des Bebauungsplanes "Tobel I" der Gemeinde Bodnegg und die örtlichen 
Bauvorschriften hierzu treten mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses in Kraft (gem. 
§ 10 Abs. 3 BauGB).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bodnegg, den ........................  

 
 
.......................................................... 
(Bürgermeister Frick) (Dienstsiegel) 
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6  Begründung – Städtebaulicher Teil 
  

  Allgemeine Angaben 

6.1.1  Zusammenfassung 

  Die Gemeinde Bodnegg plant im Ortsteil "Tobel" den rechtsverbindlichen Bebauungsplan zu än-
dern und geringfügig zu erweitern.  

  Die 1. Änderung und 1. Erweiterung des Bebauungsplanes "Tobel I" ist erforderlich, um die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die zeitgemäße Neuerrichtung eines Wohngebäudes zu 
ermöglichen. 

  Die Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB sowie die Erstellung eines Um-
weltberichtes gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB ist nicht 
erforderlich, da die Aufstellung der Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Tobel I" im 
beschleunigten Verfahren (Bebauungspläne der Innenentwicklung) erfolgt (gem. § 13a Abs. 2 
Nr. 1 BauGB). 

  Ein Ausgleich bzw. eine Abarbeitung der Eingriffs-Regelung ist nicht erforderlich. Eingriffe, die 
auf Grund der Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Tobel I" zu erwarten sind, gelten 
als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig 
(gem.  13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB).  

 
6.1.2  Abgrenzung und Beschreibung des Plangebietes  

  Der zu überplanende Bereich befindet sich im Ortsteil "Tobel". Er schließt nach Westen zur freien 
Landschaft hin. 

  Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich folgende Grundstücke mit den Fl.-Nrn.  882 und 
891/1 (Teilfläche). 

 
  Städtebauliche und planungsrechtliche Belange 

6.2.1  Bestands-Daten und allgemeine Grundstücks-Morphologie 

  Die landschaftlichen Bezüge werden vom östlichen Bodenseebecken geprägt. 

  Innerhalb des überplanten Bereiches befindet sich ein Bestandsgebäude. Darüber hinaus sind keine 
herausragenden naturräumlichen Einzelelemente vorhanden. 

  Die Topografie innerhalb des überplanten Bereiches ist nahezu eben. 
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6.2.2  Erfordernis der Planung 

  Die 1. Änderung und 1. Erweiterung des Bebauungsplanes "Tobel I" dient der zeitgemäßen Neuer-
richtung eines Wohngebäudes und der geringfügigen Erweiterung. Es ist erforderlich die strengen 
Vorgaben des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes anzupassen, um die Umsetzung zu realisieren. 
Die Gemeinde Bodnegg möchte auch zukünftig den Erhalt und die Stärkung der Siedlungsstruktur 
vor Ort ermöglichen. Der überplante Bereich ist bereits teilweise bebaut und soll lediglich verscho-
ben werden. Er fügt sich in das bestehende Wohngefüge des Orteils optimal ein. Der ländliche 
Siedlungscharakter des Ortes wird durch die Neubebauung beibehalten. Aufgrund der Lage sowie 
der Umgebung strebt die Gemeinde Bodnegg in diesem Bereich den Erhalt eines Mischgebiets an. 
Die Mischgebietsstruktur wird in diesem Bereich nicht geändert, sondern lediglich erweitert. Das 
bisherige Durchmischungsverhältnis bleibt weiterhin aufrechterhalten. Der Gemeinde erwächst da-
her ein Erfordernis bauleitplanerisch steuernd einzugreifen. 

 

6.2.3  Übergeordnete Planungen 

  Die Planung steht in keinem Widerspruch zu den für diesen Bereich relevanten Zielen des Landes-
entwicklungsplanes 2002 (LEP 2002).  

 

  Der schutzbedürftige Bereich für Naturschutz und Landschaftspflege ist von dem überplanten Be-
reich noch nicht betroffen. 

  Die Gemeinde Bodnegg verfügt über einen rechtsgültigen Flächennutzungsplan. Die überplanten 
Flächen werden hierin teilweise als gemischte Baufläche und Fläche für die Landwirtschaft darge-
stellt. 

  Innerhalb des Geltungsbereiches der 1. Änderung und 1. Erweiterung des Bebauungsplanes befin-
den sich keine Denkmäler im Sinne des Denkmalschutzgesetzes Baden-Württemberg (DSchG).  

  Inhalte von anderen übergeordneten Planungen oder andere rechtliche Vorgaben werden durch 
diese Planung nicht tangiert.  

 
6.2.4  Entwicklung, allgemeine Zielsetzung und Systematik der Planung  

   Der Bereich bietet sich für Wohnbebauung an, da er unmittelbar an die Bestandsbebauung an-
schließt. Die Erschließungsanlagen sind bereits vorhanden. 

  Für die Umsetzung der Planung soll erreicht werden, dass zeitgemäßes Bauen verwirklicht werden 
kann. Auf diese Weise soll ein flexibles und bedarfsgerechtes Planungsinstrument geschaffen wer-
den.  



 Gemeinde Bodnegg    1. Änderung und 1. Erweiterung des Bebauungsplanes  
"Tobel I" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 

 Textteil (Entwurf) mit 38 Seiten, Fassung vom 14.02.2018 

Seite 22 

  Die Systematik der 1. Änderung und 1. Erweiterung des Bebauungsplanes "Tobel I" entspricht den 
Anforderungen des § 30 Abs. 1 BauGB ("qualifizierter Bebauungsplan"). Dadurch regelt der Be-
bauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben in dem überplanten Bereich abschließend. Der Bau-
herrschaft stehen bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen Vereinfachungen im Rahmen 
des bauaufsichtlichen Verfahrens (entsprechend den jeweils geltenden Vorschriften) zur Verfügung 
(zur Zeit der Planaufstellung Kenntnisgabeverfahren gem. § 51 LBO).  

  Die Aufstellung der Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Tobel I" erfolgt im so ge-
nannten beschleunigten Verfahren gem. § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB (Bebauungspläne der Innenent-
wicklung). Dies ist ausfolgenden Gründen möglich:  

 bei dem Vorhaben handelt sich um eine Maßnahme der Innenentwicklung; es handelt sich 
lediglich um eine geringfügige Erweiterung des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes, die auf-
grund der baulichen Prägung von Norden als Innenentwicklungspotential angesehen wird 

 die zulässige Grundfläche liegt bei unter 20.000 m². 

 es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b 
BauGB genannten Schutzgüter, da sich Bereiche solcher Schutzgüter nicht in räumlicher Nähe 
des überplanten Bereiches befinden. 

Somit sind die Voraussetzungen für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens im Sinne des 
§ 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB eingehalten. 

  Der redaktionelle Aufbau der 1. Änderung und 1. Erweiterung des Bebauungsplanes leitet sich aus 
der Systematik der Rechtsgrundlagen ab.  

 Der geänderte Teilbereich basiert auf dem Festsetzungskonzept des ursprünglichen Planes und wird 
in bestimmten Teilbereichen ersetzt. Die Systematik des geänderten Teilbereiches entspricht wei-
terhin den Anforderungen des § 30 Abs. 1 BauGB ("qualifizierter Bebauungsplan").  

 
6.2.5  Planungsrechtliche Vorschriften 

  Für den Bereich ist ein Mischgebiet (MI) festgesetzt. 

  Auf der Grundlage des § 1 der BauNVO werden innerhalb des gesamten Gebietes Veränderungen 
wie folgt vorgenommen:  

  Im Mischgebiet ist ein Ausschluss von Tankstellen, Gartenbaubetrieben und Vergnügungsstätten 
vorgesehen. Die genannten Nutzungen würden für den Bereich und deren umgebenden Grund-
stücke zu einem unlösbaren Konfliktpotenzial führen und sind durch deren störenden Charakter 
auf das gesamte Umfeld begründet. 

 Für das gesamte Gebiet soll eine Reduzierung von Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, 
gesundheitliche und sportliche auf eine ausnahmsweise Zulässigkeit vorgesehen. Der Bereich 
ist auf Grund seiner Erschließungssituation und Grundstücksbemessung nur bedingt geeignet, 
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solche Betriebe aufzunehmen. Zudem sind die damit u.U. verbundenen Nutzungskonflikte auf 
Grund der Kleinräumigkeit des geplanten Mischgebietes (MI) teilweise nur schwer lösbar.  

  
  Die Festsetzungen über das Maß der baulichen Nutzung konzentrieren sich auf das in der Baunut-

zungsverordnung (§ 16 Abs. 3 u. 4 BauNVO) angegebene Erfordernis zur Erlangung der Eigen-
schaften eines Bebauungsplanes im Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB ("qualifizierter Bebauungsplan"). 
Dabei erhalten diejenigen Größen den Vorzug, die bezüglich ihrer Lesbarkeit unmissverständlich 
sind. 

  Durch die Festsetzung einer zulässigen Grundfläche im Plangebiet wird eine von der Grund-
stücksgröße unabhängige Zielvorgabe getroffen. Dies ist in Bezug auf die nicht eindeutig zu 
bestimmende Grundstücksgröße erforderlich.  

 Durch die Möglichkeit, die zulässige Grundfläche für bauliche Anlagen durch Parkplätze, Zu-
fahrten etc. zu überschreiten, wird eine sinnvolle Voraussetzung getroffen, um den ruhenden 
Verkehr aus den öffentlichen Bereichen fern zu halten. Die in der Baunutzungsverordnung (§ 19 
Abs. 4) vorgesehene Überschreitungs-Möglichkeit von 50 % ist für ein Baugebiet der vorliegen-
den geplanten Art nicht ausreichend. Allein durch die erforderlichen und zulässigen Garagen 
und/oder Stellplätze ist in der Regel das Überschreitungs-Potenzial ausgeschöpft. Zu berück-
sichtigen bleiben alle anderen Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO (Wege, Terrassen, 
Schuppen, Gewächshäuschen, Spielgeräte, Schwimmbecken etc.) sowie unter Umständen un-
terirdische Anlagen. Eine beliebige Ausdehnung der Überschreitungs-Möglichkeit für alle in 
§ 19 BauNVO genannten Anlagen auf den im Plan festgesetzten Wert würde u.U. zu Fehlent-
wicklungen führen, da dann z.B. Grenzgaragen in einem nicht vertretbaren Maße zulässig wä-
ren. Die getroffene Regelung sieht eine differenzierte Überschreitungsmöglichkeit vor. Für die 
in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO genannten Anlagen besteht auf Grund von § 19 Abs. 4 Satz 2 
BauNVO eine Überschreitungsmöglichkeit von 50 % der zulässigen Grundfläche. Für die in den 
abweichenden Bestimmungen dieser Planung genannten Anlagen besteht eine weitergehende 
Überschreitungsmöglichkeit. Die Kappungs-Grenzen für die einzelnen Nebenanlagen-Typen 
sind daher unterschiedlich. Eine solche Differenzierung wird zwar in § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO 
nicht ausdrücklich erwähnt, sie ist jedoch auf Grund der Ausführungen in den einschlägigen 
Kommentierungen als zulässig anzusehen (vgl. Fickert/Fieseler zu § 19 Rn 23). 

  Die Festsetzung der Zahl der Vollgeschoße in Kombination mit den Gebäudehöhen ist sinnvoll, 
um eine homogene Art der Bebauung und Ausnutzung der Baukörper vorzugeben.  

  Die gleichzeitige Festsetzung von First- und Wandhöhen über dem natürlichen Gelände schafft 
einen verbindlichen Rahmen zur Umsetzung eines breiten Spektrums an Gebäudeprofilen. Die 
gewählte Systematik schließt Fehlentwicklungen aus. Sie ist auch für den Außenstehenden (z.B. 
Anlieger) nachvollziehbar und damit kontrollierbar. Gebäude mit einer tiefen Grundrissgestal-
tung und relativ steiler Dachneigung werden durch die festgesetzte Firsthöhe in ihrer Gesamt-
höhe fixiert. Schmale Gebäude mit relativ flacher Dachneigung werden durch die festgesetzte 
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Wandhöhe auf ein geeignetes Erscheinungsbild begrenzt. Die erzielbaren Rauminhalte der Ge-
bäude werden auf ein städtebaulich vertretbares Maß beschränkt. Durch die Festsetzung, dass, 
sofern zulässige Dachaufbauten oder Dacheinschnitte im Bereich des Schnittpunktes der Au-
ßenwand mit der Dachhaut liegen, für die Berechnung der maximalen Wandhöhe die Verbin-
dungslinie zwischen den nächst gelegenen entsprechenden Schnittpunkten außerhalb solcher 
Bauteile maßgeblich ist, wird eindeutig geregelt, dass die Höhe von Dachaufbauten oder Dach-
einschnitten nicht als maßgebliche Wandhöhe herangezogen wird. Bei zulässigen, jedoch nicht 
mehr als untergeordnet einzustufenden Widerkehre, Zwerchgiebel oder Dachaufbauten, die im 
Bereich des Schnittpunktes der Außenwand mit der Dachhaut liegen, ist die Wandhöhe am 
Schnittpunkt der Außenwand (außen) mit der Dachhaut (außen) des Widerkehrs, Zwerchgiebels 
oder Dachaufbaus zu messen. Die Höhe des natürlichen Geländes ist durch die eingearbeiteten 
Höhenlinien eindeutig bestimmt. 

  Die festgesetzte offene Bauweise soll als Einzelhaus umgesetzt werden. Die Festsetzung einer of-
fenen Bauweise beschränkt die Längenentwicklung von Baukörpern auf max. 50 m. Im Bereich des 
Mischgebietes stellt diese Vorgabe eine sinnvolle Richtschnur zur Erlangung einer in Bezug auf die 
allgemeine städtebauliche Struktur verträglichen Baukörpergröße dar. 

  Die überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) sind so festgesetzt, dass sie über die mögliche 
Größe der Gebäude auf Grund der Nutzungsziffern (zulässige Grundfläche) hinausgehen. Dadurch 
entsteht für die Bauherrschaft zusätzliche Gestaltungsfreiheit für die Anordnung der Gebäude im 
Grundstück. 

  Die Festsetzung der maximal zulässigen Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden erfolgt aus 
städtebaulichen Gründen. Auf Grund der Kleinräumigkeit des Baugebietes, dessen starken Bezuges 
zu den naturnahen Räumen sowie des dörflichen Charakters des Ortsteils wäre bei einer zu starken 
Bewohnerdichte mit einer Fehlentwicklung zu rechnen. 

  Der Ausschluss von oberirdischen Niederspannungs-Freileitungen erfolgt aus städtebaulichen Grün-
den. Neben den Anforderungen für die einzelnen Baugrundstücke und Gebäude werden dadurch 
für die Erschließungs-Träger Vorgaben zur Ausführung von (in der Regel neu zu errichtenden) An-
lagen getroffen, die dazu führen, dass das landschaftliche Umfeld geschützt wird. 

  Auf die Festsetzung von maximalen Erdgeschoß-Fußbodenhöhen wird verzichtet. Dadurch entsteht 
ausreichend Flexibilität zur Einstellung der Gebäude im Gelände. Zusätzlich ist damit der Anreiz 
verbunden, zur Optimierung des innergebäudlichen Profils eine moderate Höhenlage des Erdge-
schoß-Fußbodens zu wählen. 

 
6.2.6  Infrastruktur 

  Eine Trafostation ist nicht erforderlich.  
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  Eine Wertstoff-Insel innerhalb des überplanten Bereiches ist nicht erforderlich. Für den Orts-Teil 
sind bereits ausreichend Wertstoff-Inseln an geeigneten Stellen vorhanden.  

 
6.2.7  Verkehrsanbindung und Verkehrsflächen 

  Das bestehende Baugebiet ist ausreichend an das Verkehrsnetz angebunden. 

 
6.2.8  Nutzungskonflikt-Lösung, Immissions-Schutz 

  Nutzungskonflikte auf Grund von Verkehrslärm und/oder gewerblichen Lärms bzw. anderen Immis-
sionen sind nicht gegeben. 

  Die überplanten Flächen und die unmittelbar angrenzenden Flächen sind nach Auskunft der Fach-
behörden frei von Altlasten. 

  Auf mögliche temporäre Konflikte auf Grund von Immissionen der angrenzenden Landwirtschaft ist 
hingewiesen. 

 
6.2.9  Wasserwirtschaft 

  Die Gemeinde verfügt über ein Trenn-System zur Entsorgung der Abwässer.  

  Das anfallende Schmutzwasser wird der gemeindlichen Kläranlage zugeführt. Die Anlage ist aus-
reichend dimensioniert. Das Schmutzwasser aus dem gesamten Planungsbereich wird über Frei-
spiegelleitungen erfasst und über Pumpendruckleitungen der gemeindlichen Kläranlage in Rosen-
harz zugeführt. 

  Das anfallende Niederschlagswasser ist weitestgehend zu versickern oder einem Vorfluter zuzulei-
ten.  

  Das Baugebiet wird an die gemeindlichen Frischwasserleitungen angeschlossen. Dadurch ist eine 
einwandfreie Trinkwasserversorgung gewährleistet.  

  Auf Grund der Aufschlüsse und Erfahrungen aus der unmittelbaren Umgebung des überplanten 
Bereiches im Rahmen von Bauvorhaben aus der jüngeren Zeit kann davon ausgegangen werden, 
dass keine ungewöhnlichen Grundwasserverhältnisse vorliegen.  

 
6.2.10  Geologie  

  Die Flächen sind aus geologischer Sicht für eine Bebauung geeignet. Mit landschaftstypischen und 
ortsüblichen Erschwernissen bei der Ausführung der Baumaßnahmen muss jedoch gerechnet wer-
den. 
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7  Begründung – Abarbeitung der Umweltbelange (§ 1 
Abs. 6 Nr. 7 BauGB), Konzept zur Grünordnung 

  

  Umweltprüfung und Abarbeitung der Eingriffsregelung bei beschleunigtem Verfahren 
gem. § 13a BauGB 

7.1.1  Umweltprüfung  

  Die Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB sowie die Erstellung eines Umwelt-
berichtes gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB ist nicht erfor-
derlich, da die 1. Änderung und 1. Erweiterung des Bebauungsplanes "Tobel I" im beschleunigten 
Verfahren nach § 13a BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung) erfolgt (gem. § 13a Abs. 2 
Nr. 1 BauGB).  

 
7.1.2  Abarbeitung der Eingriffsregelung 

  Eingriffe, die auf Grund der 1. Änderung und 1. Erweiterung des Bebauungsplanes "Tobel I" zu 
erwarten sind, gelten als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung 
erfolgt oder zulässig (gem. § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB). Ein 
Ausgleich bzw. eine Abarbeitung der Eingriffs-Regelung ist somit nicht erforderlich. 

 
  Abarbeitung der Umweltbelange (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) 

7.2.1  Bestandsaufnahme  

  Das Plangebiet liegt am westlichen Orts-Rand des Teil-Ortes "Tobel". Dieser gehört zur Gemeinde 
Bodnegg und liegt südlich davon. Das Gebiet wird im Norden und Osten durch eine Straße bzw. 
eine Zufahrt begrenzt. Westlich befinden sich Streuobstbäume. Westlich und weiter südlich des 
überplanten Bereiches schließt die freie Landschaft an.  

  Schutzgut Arten und Lebensräume und Biologische Vielfalt (Tiere und Pflanzen; § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchst. a BauGB): Bei der überplanten Fläche handelt es sich derzeit um eine bereits durch Bebau-
ung vorgeprägt Fläche. Der westliche Bereich weist eine landwirtschaftliche Wiesennutzung auf. Es 
kommen ausschließlich Gehölze im Bereich des Hausgartens sowie ein großer Baum westlich im 
Gebiet vor. Artenschutzrechtlich relevante Arten könnten im Bereich des Bestandsgebäudes sowie 
der Gehölze vorkommen. Etwa 20 m südlich des Geltungsbereichs befinden sich Teilflächen des 
Biotopverbundes mittlerer Standorte liegen. Auf Grund der angrenzenden Streuobstbestände und 
der Flächen des Biotopverbundes könnten möglicherweise neben Ubiquisten zudem seltene Arten 
vorkommen.  

  Schutzgebiete/Biotope, Biotopverbund (insb. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB): Der Geltungsbe-
reich liegt in keinem Schutzgebiet oder schutzwürdigen Bereich. Wie bereits oben erwähnt befinden 
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sich südlich sowie westlich des zu betrachtenden Bereiches Teilflächen des vom Land Baden-Würt-
temberg erarbeiteten Fachplan "Landesweiter Biotopverbund". Hierbei handelt es sich um Flächen 
feuchter sowie mittlerer Standorte. Folgende Offenlandbiotope liegen in einem Abstand von min-
destens 50 m nordöstlich des Geltungsbereiches: "Sägewerkweiher Tobel" (Nr. 183244360306) 
und "Feldgehölze beim Sägewerk Tobel" (Nr. 183244362204). Nordöstlich des Bereiches liegen 
in einem Abstand von etwa 150 m Teilflächen des Landschaftsschutzgebietes "Jungmoränenland-
schaft zwischen Amtzell und Vogt" (Nr. 4.36.072). Ein stehendes Gewässer liegt etwa 60 m nord-
östlich der Eingriffsfläche. Nördlich und südlich dieses Gewässers verläuft der Zu- und Ablauf über 
einen Bach. Schutzgebiete, Biotope oder bedeutungsvolle landschaftliche Elemente werden von der 
Planung nicht tangiert.  

  Schutzgut Boden, Geologie und Fläche (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Das Plangebiet gehört 
geologisch betrachtet zur Einheit der Tettnang-Subformation. Genauer kann diese Einheit durch 
Drumlins und wenig reliefierter Till aus Diamikten mit Partien aus Kies und Feinsedimenten ver-
breitet zwischen dem Bodensee und der Inneren Jungendmoräne beschrieben werden. Laut Lan-
desamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau kommt im Bereich des geplanten Vorhabens Para-
braunerde aus Geschiebemergel vor. Die Fläche liegt großräumig betrachtet im Naturraum des 
Westallgäuer Hügellandes. Der östliche Bereich ist bereits durch Bebauung geprägt. Die Böden sind 
in diesem Bereich versiegelt. Der westliche Bereich des Plangebietes ist ebenfalls anthropogen 
überprägt. Die verbleibenden offenen Böden im Bereich der Grünflächen können ihre Funktion als 
Ausgleichskörper im Wasserhaushalt sowie als Filter und Puffer für Schadstoffe noch weitestgehend 
unbeeinträchtigt erfüllen. Die Wasserdurchlässigkeit kann als gering bis mittel beschrieben werden.  
Der Flächenverbrauch kann insgesamt als moderat bezeichnet werden.   

  Schutzgut Wasser/Wasserwirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Oberflächengewässer be-
finden sich nicht im Plangebiet oder unmittelbar daran angrenzend. Auch auf Grund der weitge-
hend ebenen Geländelage ist nicht mit Überflutungsproblemen z.B. durch Hangwasser zu rechnen. 
Abwässer fallen im Plangebiet bereits an. In dem Baugebiet ist das Niederschlagswasser soweit es 
möglich ist auf dem Grundstück über die belebte Bodenzone in den Untergrund zu versickern. Nicht 
sickerfähiges Wasser versickert in den Vorfluter der "Schwarzach". Über den genauen Grundwas-
serstand ist nichts bekannt. Auf Grund des bestehenden Gebäudes im Gebiet ist nicht mit oberflä-
chennah anstehendem Grundwasser zu rechnen. 

  Schutzgut Klima/Luft, Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a und h 
BauGB): Bei dem überplanten Bereich handelt es sich im westlichen Bereich um eine Wiesenfläche, 
auf der sich sehr kleinflächig in geringem Umfang Kaltluft bilden kann. Im Bereich der Bestands-
bebauung kommt keine Frisch- oder Kaltluftproduktion vor. Die Gehölze und der Baum im Gebiet 
stellen einen sehr geringen Anteil dar, welche in Bezug auf die Frischluftproduktion zu vernachläs-
sigen ist. Kleinklimatisch kommt der Fläche daher keine besondere Bedeutung zu.  

  Schutzgut Landschaftsbild (Landschaft; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Beim Plangebiet handelt 
es sich um eine zum Teil bereits bebaute Fläche. Der westliche Bereich stellt eine Freifläche dar, 
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welche von Norden und Osten durch Bebauung umgeben ist. Das Vorhaben liegt in Ortsrandlage 
des Teil-Ortes Tobel. Die Fläche weist ein leichtes Gefälle Richtung Norden auf und kann vergleichs-
weise als strukturarm eingestuft werden. Wanderwege führen am Gebiet nicht vorbei, sodass der 
Fläche keine besondere Bedeutung für die Erholung zukommt. Das Plangebiet ist von der freien 
Landschaft im Süden und Westen gut einsehbar und auf Grund der Ortsrandlage für das Ortsbild 
von gewisser Bedeutung. 

  
7.2.2  Auswirkungen der Planung 

  Schutzgut Arten/Lebensräume, biologische Vielfalt und Biotopverbund (Tiere und Pflanzen; § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Durch die Errichtung der Baukörper und Verkehrsflächen und die 
damit einhergehende Versiegelung geht der Lebensraum der im Bereich der Wiese vorkommenden 
Tiere und Pflanzen verloren. Da die Fläche an einen Streuobstbestand angrenzt, könnte es durch 
die hinzutretende Bebauung zu Störeinflüssen innerhalb dieses Lebensraumes kommen. Auswir-
kungen der Planung auf den Biotopverbund sind nicht erkennbar, da die Fläche etwa 20 m entfernt 
liegt und an einen bereits von Störeinflüssen geprägten Bereich angrenzt. Da es sich im Bestand 
um eine aus naturschutzfachlicher Sicht wenig hochwertige Fläche mit deutlichen Störeinflüssen 
durch die umliegenden Straßen und Gebäude handelt, ist der Eingriff für das Schutzgut als gering 
einzustufen. 

  Schutzgebiete/Biotope (insb. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB): Auf Grund der Entfernung die zu 
den o.g. Biotopen besteht sowie wegen der dazwischenliegenden Bebauung sind keine funktiona-
len Beziehungen anzunehmen. Die genannten Biotope sind daher von der Planung nicht betroffen.  

  Schutzgut Boden, Geologie und Fläche (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Durch die mit der Pla-
nung ermöglichte Bebauung und die damit einhergehende Versiegelung werden die Funktionen 
der betroffenen Böden beeinträchtigt bzw. gehen ganz verloren. Im Bereich der neuen Baukörper 
bzw. Zufahrtsflächen kommt es zu einer Abtragung der obersten Bodenschichten. Die versiegelten 
Flächen können nicht mehr als Standort für Nutzpflanzen oder die natürliche Vegetation dienen 
und bieten Bodenorganismen keinen Lebensraum mehr. Zudem wird das eintreffende Nieder-
schlagswasser in diesen Bereichen nicht mehr gefiltert und gepuffert. Landwirtschaftliche Ertrags-
flächen sind nur im westlichen Bereich teilweise bzw. geringfügig betroffen. Die Größe der voraus-
sichtlich versiegelten Flächen ist insgesamt gering, da es sich lediglich um ein Baugrundstück han-
delt.  

  Schutzgut Wasser/Wasserwirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Durch die mit der Bebau-
ung verbundene Versiegelung wird die Durchlässigkeit der anstehenden Böden für Niederschlags-
wasser eingeschränkt. In Folge dessen verringert sich unter Umständen in geringem Umfang auch 
die Grundwasserneubildungsrate. Spürbare Auswirkungen auf den lokalen Wasserhaushalt sind 
jedoch auf Grund der geringen Flächengröße nicht zu erwarten. Zudem werden die Auswirkungen 
der Versiegelung durch die Festsetzung zur Niederschlagswasserbehandlung weitestgehend mini-
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miert. Auf den befestigten Flächen anfallendes Niederschlagswasser soll soweit es die Bodenbe-
schaffenheit zulässt unmittelbar auf dem Grundstück versickert werden. Das anfallende Schmutz-
wasser wird getrennt gesammelt und über das bestehende gemeindliche Schmutzwasserkanalnetz 
der gemeindlichen Kanalisation zugeführt. 

  Schutzgut Klima/Luft, Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a und h 
BauGB): Auf Grund des eingeschränkten Umfangs der zu bebauenden Fläche sind keine erheblichen 
kleinklimatischen Veränderungen zu erwarten. 

  Schutzgut Landschaftsbild (Landschaft; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Durch die in Ortsrand-
lage geplanten Baukörper erfährt die Erlebbarkeit des landschaftlichen Umfeldes eine geringfügige 
Beeinträchtigung. Die Bebauung findet in einem gut einsehbaren Bereich statt und liegt am Rande 
der bestehenden Bebauung. Der westliche Ortsrand wird somit weiter in die freie Landschaft hinaus 
verlagert. Da durch die Planung eine Ortsrand-Verlagerung stattfindet, wird das Landschaftsbild 
des Teil-Ortes verändert. Für die angrenzenden, bereits bebauten Grundstücke ist mit einer geringen 
Einbuße an der Erlebbarkeit des dörflichen Umfeldes zu rechnen (Ausblick auf die Grünfläche). Die 
getroffenen Festsetzungen und bauordnungsrechtlichen Vorschriften stellen jedoch sicher, dass die 
Auswirkungen auf die benachbarten Anlieger begrenzt bleiben und sich die neu hinzukommende 
Bebauung in die gewachsene dörfliche Struktur einfügt. 

  
7.2.3  Konzept zur Grünordnung 

  Das Konzept zur Grünordnung berücksichtigt den Bestand und die Auswirkungen der Planung wie 
folgt:  

  Durch die Festsetzung, dass innerhalb des Geltungsbereichs mindestens 2 Laubbäume zu pflanzen 
sind, wird eine ausreichende Durchgrünung des Baugebietes gewährleistet. 

  Durch die Festsetzung einer Pflanzliste wird die Verwendung standortgerechter, heimischer Gehölze 
gesichert. Einheimische Bäume und Sträucher bilden die Grundlage vieler Nahrungsketten und 
dienen der Erhaltung des Lebensraumes für Kleinlebewesen. Sie sollten deshalb gegenüber neo-
phytischen Ziergehölzen vorgezogen werden. 

  Gehölze, die als Zwischenwirt für die Erkrankungen im Obst- und Ackerbau gelten, speziell die in 
der Verordnung zur Bekämpfung der Feuerbrandkrankheit genannten, werden durch die Planung 
ausgeschlossen. Hierdurch sollen Gefährdungen der im Umkreis bestehenden sowie der zu pflan-
zenden Gehölze vermieden werden. 

  Damit die privaten Zier- und Nutzgärten möglichst naturnah gestaltet werden sowie aus gestalte-
rischen Gründen werden Hecken aus Nadelgehölzen im Übergangsbereich zur freien Landschaft 
sowie in Bereichen, die an öffentliche Flächen angrenzen, ausgeschlossen. 

  Die Pflanzung von Sträuchern, die nicht in der Pflanzliste festgesetzt sind (z. B Ziersträucher), wird 
auf max. 5 % der Grundstücksfläche zugelassen. Auf diese Weise soll zu einem gewissen Grad auch 
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eine Bepflanzung mit nicht heimischen Gehölzen ermöglicht werden, ohne dass Fehlentwicklungen 
hinsichtlich naturschutzfachlicher oder landschaftsästhetischer Belange zu erwarten sind. 

  Die Verwendung versickerungsfähiger Beläge für Stellplätze, Zufahrten u.a. untergeordnete Wege 
auf den privaten Baugrundstücken wird festgesetzt, um die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens 
weitestgehend zu erhalten und damit die Abnahme der Versickerungsleistung des Bodens durch 
die Versiegelung zu minimieren. 

  Oberflächen aus Zink, Titan-Zink, Kupfer oder Blei werden für baukonstruktive Elemente, die groß-
flächig mit Niederschlagswasser in Berührung kommen, zum Schutz des Bodens und des Grund-
wassers ausgeschlossen. 

  Die Durchlässigkeit des Gebietes für Kleinlebewesen kann erhalten werden, wenn Zäune einen Min-
destabstand zum natürlichen Gelände einhalten und auf Sockelmauern verzichtet wird. 
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8  Begründung – Bauordnungsrechtlicher Teil  
  

  Örtliche Bauvorschriften 

8.1.1  Regelungen über die Gestaltung der Gebäude 

  Die Dachformen für den Hauptbaukörper beschränken sich auf das Satteldach und das Walmdach.         
Diese Dachformen entsprechen den landschaftlichen und örtlichen Vorgaben. Die bestehenden Ge-
bäude im angrenzenden Bereich weisen ebenfalls Satteldächer auf. Die Regelungen für Dachauf-
bauten entbinden nicht von der Beachtung anderer bauordnungsrechtlicher Vorschriften, speziell 
den Vorschriften zu den Abstandsflächen und den Vorschriften zum Brandschutz. 

  Das Spektrum für Dachneigungen ist im Sinne der Bauherrschaft breit gefasst. Es entspricht den 
ortsüblichen und landschaftstypischen Vorgaben und berücksichtigt zeitgemäße Bauformen. Durch 
die Festsetzung von Wand- und Firsthöhen ist die Möglichkeit ausgeschlossen, dass Gebäude eine 
nicht vertretbare Gesamthöhe erreichen könnten.  

  Die Vorschriften zur Aufständerung von Solar- und Fotovoltaikanlagen auf Dächern sollen grund-
sätzlich eine effiziente Nutzung von Sonnenenergie auch auf Flach- und Pultdächern, wie sie z.B. 
bei Garagen zulässig sind, ermöglichen. Gleichzeitig soll eine zu dominante Wirkung der Anlagen 
auf den Außenbetrachter vermieden werden. Die getroffenen Regelungen führen daher in erster 
Linie zu einer Begrenzung des Aufständerungswinkels der Solarmodule im äußeren Dachbereich 
von Pult- und Flachdächern. 

  Die Festsetzung einer max. Kniestockhöhe ist nicht erforderlich. Für die Gebäudehöhe sind Vorgaben 
zur Wand- und Firsthöhe ausreichend.  

  Die Vorschriften über Materialien und Farben lassen dem Bauherrn bewusst ausreichend Spielraum 
zur Verwirklichung individueller Gestaltungswünsche. Sie orientieren sich einerseits an den umlie-
genden, landschaftsgebundenen Bauformen. 

Die Beschränkung auf die Dachfarben Rot bis Rotbraun sowie Betongrau bis Anthrazitgrau führt zu 
einem homogenen und ruhigen Gesamtbild des Ortes. Die Farben fügen sich erfahrungsgemäß 
besonders gut in die landschaftliche Situation ein.  

  Auf die Festsetzung eines Längen/Breiten-Verhältnisses für die Baukörper wird verzichtet. Aus den 
o.g. Gründen wäre auch hier der Vollzug auf Grund der u.U. nicht eindeutig bestimmbaren Bezugs-
Größen in Frage gestellt.  

  
  Sonstige Regelungen 

8.2.1  Stellplätze und Garagen 
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  Der erhöhte Bedarf an nachzuweisenden Stellplätzen je Wohnung wird mit der ländlich geprägten 
Umgebung, dem entsprechend geringen Angebot des öffentlichen Nahverkehrs und den eng be-
messenen Verkehrsflächen begründet. Die beiden ersten Faktoren führen dazu, dass Haushalte in 
der Regel mit mehr als einem Kraftfahrzeug ausgestattet sein müssen, um die für die tägliche 
Lebensführung notwendige Mobilität aufbringen zu können. 
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9  Begründung – Sonstiges  
  

  Umsetzung der Planung 

9.1.1  Maßnahmen und Zeitplan zur Verwirklichung 

  Eine Veränderungssperre ist nicht erforderlich. 

  Boden ordnende Maßnahmen (Grundstücks-Tausch, Umlegung) sind nicht erforderlich und nicht 
geplant. 

 
9.1.2  Wesentliche Auswirkungen 

  Wesentliche Auswirkungen auf die gesamtgemeindliche Situation sind auf Grund der begrenzten 
Größe der zu bebauenden Flächen und des beschränkten Ausmaßes der zusätzlichen Bebauung 
nicht erkennbar. 

  Für die bereits bebauten Grundstücke ist mit einer geringen Einbuße an der Erlebbarkeit der freien 
Landschaft sowie des städtebaulichen Umfeldes zu rechnen (z.B. Ausblick). Auf Grund der getroffe-
nen Festsetzungen (Höhenbeschränkungen, überbaubare Grundstücksflächen) sind diese Auswir-
kungen als akzeptabel zu bewerten. 

 
  Erschließungsrelevante Daten 

9.2.1  Kennwerte 

  Fläche des Geltungsbereiches: 0,03 ha  

  Flächenanteile: 

 
 Nutzung der Fläche Fläche in ha 

 Baufläche als MI 0,03  

 

9.2.2  Erschließung  

  Abwasserbeseitigung durch Anschluss an: gemeindliche Kanalisation 

  Wasserversorgung durch Anschluss an: Zweckverband Haslach-Wasserversorgung, Neukirch 

  Die Löschwasserversorgung ist durch eine entsprechende Dimensionierung der Wasserleitungen in 
Verbindung mit einer ausreichenden Anzahl von Hydranten sichergestellt.  
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  Stromversorgung durch Anschluss an: EnBW Regional AG, Ravensburg 

  Müllentsorgung durch: Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co. KG, Bad Waldsee 

  Durch die 1. Änderung und 1. Erweiterung des Bebauungsplanes "Tobel I" sind keine weiteren Er-
schließungsmaßnahmen erforderlich. Die vorhandenen Erschließungsanlagen (Verkehrsflächen, 
Versorgungsleitungen, Abwasserleitungen) sind ausreichend dimensioniert und funktionsfähig. 
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10   Begründung – Auszug aus übergeordneten Planun-
gen 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausschnitt aus dem Lan-
desentwicklungsplan 
2002 Baden-Württem-
berg, Karte 1 "Raumkate-
gorien"; Darstellung als 
"ländlicher Raum im en-
geren Sinne" 
 

Ausschnitt aus dem Regi-
onalplan Bodensee-Ober-
schwaben, Karte "Sied-
lung"; Darstellung als 
"Gemeinde mit angemes-
sener Siedlungsentwick-
lung"  

Auszug aus dem rechts-
gültigen Flächennut-
zungsplan; Darstellung 
als gemischte Fläche und 
Fläche für die Landwirt-
schaft 
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11   Verfahrensvermerke 
  

  Aufstellungsbeschluss zur Änderung (gem. § 2 Abs. 1 BauGB) 

 Der Aufstellungsbeschluss zur Änderung erfolgte in der Gemeinderatssitzung vom …………. . 
Der Beschluss wurde am …………. ortsüblich bekannt gemacht. 

 
 Bodnegg, den …………. ………………………… 
  (Bürgermeister Frick)  

 
  Beteiligung der Öffentlichkeit (gem. § 3 BauGB) 

 Von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (gem. § 3 Abs. 1 BauGB) mit öffentlicher Unter-
richtung sowie Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung wurde abgesehen ( gem. § 13a Abs. 2 
Nr. 1 BauGB). Der Öffentlichkeit wurde gemäß § 13 a BauGB Gelegenheit gegeben, sich über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung zu unterrichten 
und sich bis zum ……. zur Planung zu äußern (Bekanntmachung am ……….). 

Die öffentliche Auslegung fand in der Zeit vom …………. bis …………. (Billigungsbe-
schluss vom ………….; Entwurfsfassung vom ………….; Bekanntmachung am 
………….). 

 
 Bodnegg, den …………. ……………………… 
  (Bürgermeister Frick)  

 
  Beteiligung der Behörden (gem. § 4 BauGB) 

 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden im Rahmen einer schriftlichen 
frühzeitigen Behördenbeteiligung mit Schreiben vom ….. unterrichtet und zur Äußerung aufge-
fordert (gem. § 4 Abs. 1 BauGB). 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden im Rahmen eines Termines am 
…………. unterrichtet und zur Äußerung aufgefordert (gem. § 4 Abs. 1 BauGB). Von den Be-
hörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden Stellungnahmen eingeholt (gem. § 4 
Abs. 2 BauGB). Sie wurden mit Schreiben vom …………. (Entwurfsfassung vom 
………….; Billigungsbeschluss vom ……….) zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefor-
dert. 

 
 Bodnegg, den …………. …………………………… 
  (Bürgermeister Frick)  
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  Satzungsbeschluss (gem. § 10 Abs. 1 BauGB) 

 Der Satzungsbeschluss erfolgte in der Gemeinderatssitzung vom …………. über die Entwurfs-
fassung vom …………. . 

 
 Bodnegg, den …………. …………………………… 
  (Bürgermeister Frick)  

 

  Ausfertigung 

 Hiermit wird bestätigt, dass die 1. Änderung und 1. Erweiterung des Bebauungsplanes "Tobel I" 
und die örtlichen Bauvorschriften hierzu in der Fassung vom …………. dem Satzungsbe-
schluss des Gemeinderates vom ……. zu Grunde lag und dem Satzungsbeschluss entspricht. 

 
 Bodnegg, den …………. …………………………… 
  (Bürgermeister Frick)  

 

  Bekanntmachung und In-Kraft-Treten (gem. § 10 Abs. 3 BauGB) 

 Der Satzungsbeschluss wurde am …………. ortsüblich bekannt gemacht. Die 1. Änderung und 
1. Erweiterung des Bebauungsplanes "Tobel I" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu ist damit in 
Kraft getreten. Sie wird mit Begründung für jede Person zur Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt 
wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 

 
 Bodnegg, den …………. …………………………… 
  (Bürgermeister Frick)  
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Plan aufgestellt am: 14.02.2018   
 

    
 

    
 

 

Planer: Sabine Causey 

 
…………………………… Büro Sieber, Lindau (B) 
 

(i.A. Sabine Causey)  
 

 
 
Die Planung ist nur zusammen mit Textteil und zeichnerischem Teil vollständig. Nur die versiegelten Originalausfertigungen tragen die 
Unterschrift des Planers. Der Text ist auf der Grundlage der jeweils aktuellen amtlichen Rechtschreibregeln erstellt. 

 


